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Öffentliche Grünfläche
- Dauerkleingärten mit Vereinsheim -
(Zweckgebundene bauliche Anlagen 
sind zulässig)
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Textliche Festsetzungen gemäß § 9 (1) und (2) BauGB

1. Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen gemäß § 9 (1)  Nr. 
25a BauGB.
1.1 Innerhalb der gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB festgesetzten Flächen sind heimische und 
standortgerechte Gehölze zu pflanzen. Je 250 qm ist ein heimischer, großkroniger Laubbaum (wie z. B. 
Stieleiche, Rotbuche, Esche,o. ä.) Stammumfang mindestens 12 cm, gemessen in 1,00 m Höhe und je 50 
qm 5 Sträucher, mindestens 80 cm hoch, zu pflanzen. Die Bepflanzung ist fachgerecht durchzuführen, 
dauerhaft zu erhalten und bei Verlust zu ersetzen.

2. Öffentliche Grünfläche gemäß § 9 (1) Nr. 15 BauGB.
2.1 Innerhalb der öffentlichen Grünfläche -Dauerkleingärten- sind nur zweckgebundene, bauliche Anlagen 
zulässig, die im Rahmen der Bestimmungen des Bundeskleingartengesetzes (BKleingG) § 3 (Größe der 
Kleingärten und Gartenlauben) zulässig sind.
Weiterhin zulässig ist die Errichtung eines Vereinsheimes.

Örtliche Bauvorschriften gemäß § 86 (1) und (4) BauO NRW

1.     Führen von Leitungen gemäß § 9 (1) Nr. 13 i. V. m. § 9 (3) BauGB
1.1   Ver- und Entsorgungsleitungen sowie sämtliche Niederspannungs- und Telekommunikationsleitungen 
sind unterirdisch zu verlegen.

Hinweise

Artenschutzrechtliche Vorprüfung
Für diese 5. (vereinfachte) Änderung des Bebauungspalnes Nr. 05.031 - Parkfriedhof - ist eine 
Artenschutzrechtliche Vorprüfung nicht erforderlich. 

Kampfmittel:
Bei allen Baugrundeingriffen ist erhöhte Aufmerksamkeit geboten, da die Existenz von Kampfmitteln kann 
nie ganz ausgeschlossen werden kann. Falls bei Erdarbeiten verdächtige Gegenstände gefunden werden 
oder eine außergewöhnliche Verfärbung des Erdreichs zu bemerken ist, sind die Arbeiten sofort 
einzustellen. In diesem Falle ist die Feuerwehr (Tel. 02381/903-250, 903-0 oder Notruf 112) oder die 
Polizei 02381/916-0 oder Notruf 110) zu verständigen.

Denkmalschutz : Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- und/oder naturgeschichtliche 
Bodenfunde, d.h. Mauern, alte Gräben, Einzelfunde oder auch Veränderungen und Verfärbungen in der 
natürlichen Bodenbeschaffenheit, Höhlen und Spalten, aber auch Zeugnisse tierischen und/oder 
pflanzlichen Lebens aus erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern 
ist der Gemeinde als Untere Denkmalschutzbehörde und/oder dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe 
(Archäologie für Westfalen - Außenstelle Olpe) (Tel.02761/93750, Fax: 02671/2466) unverzüglich 
anzuzeigen und die Entdeckungsstätte mindestens drei Werktage in unverändertem Zustand zu erhalten 
(§§ 15 und 16 Denkmalschutzgesetz NW) falls diese nicht vorher von den Denkmalbehörden freigegeben 
wird. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist berechtigt, das Bodendenkmal zu bergen, auszuwerten 
und für wissenschaftliche Erforschung bis zu 6 Monaten in Besitz zu nehmen (§ 16 Abs. 4 DSchG NW). 
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Artenschutz
Bauherren sind für die Einhaltung der Vorschriften zum Artenschutz nach BNatSchG verantwortlich.

DIN-Normen
Die auf dieser Planurkunde genannten DIN-Normen und VDI-Richtlinien können im Bautechnischen Bürgeramt des 
Technischen Rathauses, Gutstav-Heinemann-Straße 10, 59065 Hamm eingesehen werden.

Anpassungs- und Sicherungsmaßnahmen des Bergbaus:
„Die Bauherren sind gehalten, im Zuge der Planung zwecks evtl. notwendig werdender Anpassungs- und 
Sicherungsmaßnahmen (§§110ff BbergG) mit der RAG AG, in 44620 Herne, Kontakt aufzunehmen." Ein 
entsprechender nachrichtlicher Hinweis wurde in den Bebauungsplan aufgenommen.


